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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Mitte April und damit rund fünf Jahre nach der Überweisung der entsprechenden
Motion Vogler (csp, OW) durch die Räte beantragte der Bundesrat, den Auftrag für den
Entwurf eines umfassenden Anwaltsgesetzes abzuschreiben. Das Bundesamt für Justiz
habe zwar eine Totalrevision des geltenden Anwaltsgesetzes (BGFA) vorbereitet,
zwischenzeitlich hätten aber Entscheide des Bundesgerichts eine solche obsolet
gemacht. Konkret hatte das Bundesgericht entschieden, dass der Anwaltsberuf
innerhalb einer Kapitalgesellschaft grundsätzlich ausgeübt werden darf (BGE 138 II 440)
– eine der Anregungen der damaligen Motion. Darüber hinaus habe man festgestellt,
dass die Unterschiede zwischen den Kantonen bezüglich der Voraussetzungen für die
Erteilung eines Anwaltspatentes derart gross seien, dass eine Vereinheitlichung auf
Bundesstufe kaum zu verwirklichen wäre. Man könne zwar eine Harmonisierung der
Informatik in der Strafjustiz einrichten, dafür sei aber keine Gesetzesänderung nötig.
Schliesslich sei in der Zwischenzeit auch der Schweizerische Anwaltsverband, mit dem
man regelmässig Kontakt gehabt habe, zum Schluss gekommen, dass eine
Gesetzesrevision nicht mehr nötig sei. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.04.2018
MARC BÜHLMANN

Die Entlastung des Bundesgerichtes von Bagatellfällen war in den letzten Jahren
Gegenstand verschiedener Vorstösse (Po. 13.3694; Mo. 14.3667; Mo. 17.3353 und
17.3354 sowie Mo. 17.3357) gewesen, welche der Bundesrat nun in seinen Vorschlag für
eine Revision des Bundesgerichtsgesetzes aufnahm. Dabei ging es darum, die bei einer
Evaluation des Bundesgerichtsgesetzes gefundenen Unzulänglichkeiten auszumerzen.
Revidiert werden sollten dabei erstens die Ausnahmefälle, bei denen es bisher nicht
möglich war, das Bundesgericht als Letztinstanz anzurufen. Neu soll dies nur noch für
den Asylbereich gelten, für wichtige Fälle in allen anderen Bereichen soll das
Bundesgericht eine Restkompetenz erhalten. Um das oberste Gericht jedoch gegen
Überlastung zu schützen, sollen Beschränkungen eingebaut werden: So sollen etwa
Bussen bis CHF 5'000 beim Bundesgericht nicht mehr anfechtbar sein, zudem sollen
Geschädigte, die nicht unter das Opferhilfegesetz fallen, gegen Urteile von
zweitinstanzlichen Gerichten beim Bundesgericht nicht mehr Beschwerde führen
dürfen. Zweitens stand die subsidiäre Verfassungsbeschwerde, also die Beschwerde
gegen Entscheide der letzten kantonalen Instanzen, zur Diskussion.
Der bundesrätliche Vorschlag wurde im Nationalrat in der Frühjahrssession debattiert.
Das Geschäft war einigermassen umstritten, was daran lag, dass man gleichzeitig den
Rechtsschutz ausbauen, die Verfahren vereinfachen und das Bundesgericht entlasten
wollte, was potenziell zielinkongruent ist. Dass die Prioritäten zwischen den Parteien
verschieden verteilt waren, zeigte sich bereits in der Eintretensdebatte, in der die
Fraktionssprecherinnen und -sprecher darlegten, dass sie entweder vordringlich das
Bundesgericht entlasten oder aber eben den Rechtsschutz ausbauen wollten. Die
Ratslinke anerkannte zwar, dass das oberste Gericht eine hohe Geschäftslast zu tragen
habe, dies dürfe aber nicht durch Abstriche beim Zugang zu den Gerichten
wettgemacht werden. Stattdessen müsse dieser Problematik durch eine Aufstockung
der Ressourcen begegnet werden. Die Ratsrechte machte sich dafür stark, dass
Bagatellfälle vom obersten Gericht möglichst ferngehalten werden müssten, wobei
naturgemäss umstritten war, ab welcher Schadenssumme ein Bagatellfall vorliegt. Die
neue Justizministerin Karin Keller-Sutter wies darauf hin, dass es nicht so sehr nur um
die Zahl der Bagatellfälle gehe, sondern vor allem auch um die Zahl der Fälle, die mit
einer Beschwerde auch vor Bundesgericht kaum eine Chance hätten. Hier generiere
das oberste Gericht aus juristischer Perspektive keinen Mehrwert, verbrauche aber
viele Ressourcen. Eintreten wurde in der Folge mit 108 zu 76 Stimmen beschlossen. Die
geschlossene SVP- und die grüne Fraktion hätten das Gesetz nicht behandeln wollen.
Die Grünen bemängelten, dass vor allem im Ausländer-, Asyl- und Einbürgerungsrecht
der Zugang zu stark eingeschränkt würde. Der SVP hingegen gingen die Einschränkungen
zu wenig weit. Eine Entlastung des Bundesgerichts werde so nicht erreicht,
argumentierten ihre Mitglieder. 
In der Detailberatung ging es zum einen um die Höhe der Bussenhürde, die noch zu
einer Beschwerde beim Bundesgericht berechtigen soll. Die Mehrheit der RK-NR schlug
in Abweichung zum bundesrätlichen Vorschlag eine minimale Bussenhöhe von CHF 500

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.2019
MARC BÜHLMANN
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vor. Eine Minderheit Flach (glp, AG) wollte den bundesrätlichen Vorschlag von CHF
5'000 übernehmen und eine Minderheit Nidegger (svp, GE) beantragte, bei der
bestehenden Regel zu bleiben und gar keine Hürde festzulegen. Beide
Minderheitsanträge unterlagen dem Antrag der Kommissionsmehrheit. Erfolg hatte ein
Antrag Wasserfallen (sp, BE), der in Zivilsachen eine Senkung der Streitwertgrenze
anstrebte. In Zivilsachen kann bisher nur in Anliegen mit einem Streitwert über CHF
30'000 (bei arbeits- und mietrechtlichen Fällen bei CHF 15'000) Beschwerde geführt
werden. Der Antrag der Berner Genossin, diesen Wert auf CHF 3'000 zu senken, fand
gegen die Empfehlung der Kommission und der Justizministerin Anklang bei einer
Ratsmehrheit von 116 gegen 71 Stimmen. Schliesslich ging es in der Detailberatung auch
um den Ausnahmekatalog, mit dem geregelt werden soll, wann eine Beschwerde ans
Bundesgericht nicht zulässig sein soll. Dass sich diese Einschränkungen insbesondere
auf das Ausländer-, Asyl- und Einbürgerungsrecht bezogen, stiess bei der Ratslinken auf
Widerstand. Mit den Minderheitsanträgen, mit denen diese Ausnahmen rückgängig
gemacht werden sollten, biss Links-Grün bei der bürgerlichen Mehrheit jedoch
durchgängig auf Granit. 
Die «piece de résistence», wie sich Christa Markwalder (fdp, BE) ausdrückte, stellte
schliesslich der von der Berner Freisinnigen angeführte Minderheitsantrag dar, die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde aufzuheben. Dieses Instrument habe sich nicht
bewährt, da von 429 Beschwerden gerade mal acht gutgeheissen worden seien. Dies sei
nun in der Tat eine unnötige Belastung des Bundesgerichts. Die Streichung des
Instruments würde freilich den Rechtsschutz nicht abbauen, sondern er würde lediglich
anders ausgestaltet. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde werde nämlich durch den
neuen Art. 89 ersetzt, der Beschwerden zulasse, wenn sich eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung stelle oder ein besonders bedeutender Fall vorliege – von
Beat Flach als «Populärbeschwerde» bezeichnet. Die Kommissionsmehrheit und die
Ratslinke waren hier anderer Ansicht: Der Schutz verfassungsmässiger Rechte, folglich
der Schutz des Einzelnen vor staatlicher Willkür, müsse in einem Rechtsstaat
gewährleistet bleiben und dazu bedürfe es eben der subsidiären
Verfassungsbeschwerde. Die acht gutgeheissenen Fälle zeigten ja offensichtlich, dass
es vorkomme, dass der Staat willkürlich handle, hob etwa Matthias Aebischer (sp, BE)
hervor. Karl Vogler (csp, OW) wies hingegen darauf hin, dass der Bundesrat ursprünglich
die Streichung vorgesehen habe, dies nach der Kritik in der Vernehmlassung aber
wieder rückgängig gemacht habe. Das Ziel der Revision müsse es aber doch sein, das
Bundesgericht zu entlasten. Karin Keller-Sutter zeigte sich zwar für beide Möglichkeiten
offen – beide Seiten hätten gute juristische Argumente vorgebracht, erklärte sie. Der
Bundesrat habe sich aber letztlich aufgrund der politischen Rückmeldungen für ein
Beibehalten der Verfassungsbeschwerde ausgesprochen. Mit 132 zu 46 Stimmen bei 6
Enthaltungen folgte der Nationalrat in diesem Punkt schliesslich der
Kommissionsmehrheit. Die Nein-Stimmen stammten aus der geschlossenen CVP-
Fraktion und einer Mehrheit der BDP- und der FDP-Fraktion. Nicht das Bundesgericht
solle entscheiden, wann ein Fall wichtig sei und wann nicht; stattdessen solle die
Chance für eine Beschwerde allen offen gelassen werde, fasste Matthias Aebischer die
Mehrheitsstimmung im Ratssaal zusammen. Mit 108 zu 76 Stimmen (1 Enthaltung) wurde
der Entwurf an den Ständerat weitergereicht. Die Grünen und die SVP sprachen sich
auch nach den Änderungen in der Detailberatung gegen den Entwurf aus.
Der oberste Bundesrichter Ulrich Meyer zeigte sich in der Presse enttäuscht über den
Entscheid der Volkskammer. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde generiere
Leerläufe, weil damit Hunderte von aussichtslosen Beschwerden eingereicht würden.
Die meisten Beschwerden würden sich nämlich darauf beziehen, dass ein Gericht den
Sachverhalt nicht richtig festgestellt habe. Das Bundesgericht könne aber lediglich die
Korrektheit eines Verfahrens prüfen. Meyer appellierte an den Ständerat, die Institution
Bundesgericht zu retten. 2

In der Herbstsession 2018 folgte der Nationalrat diskussionslos der Empfehlung seiner
RK-NR und hiess den Antrag des Bundesrates, die Motion Vogler (csp, OW; Mo. 12.3372)
für ein umfassendes Anwaltsgesetzes abzuschreiben, gut. Der Ständerat folgte in der
Frühjahrssession 2019 und stützte damit das Urteil des Bundesrats, dass eine Revision
des Anwaltsgesetzes nicht nötig sei. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2019
MARC BÜHLMANN
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Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Ein Postulat Vogler (csp, OW) „Administrative Vereinfachungen beim Vollzug des
Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht” wurde im Nationalrat ohne
Diskussion angenommen. Der Bundesrat wird damit aufgefordert, in Form eines
Berichtes darzulegen, wie der administrative Aufwand der Umsetzung des
Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) verringert werden kann. 4

POSTULAT
DATUM: 19.06.2015
LAURA SALATHE

Der Bericht, welcher zur Erfüllung des Postulats Vogler (csp, OW) mit dem Titel
„Administrative Vereinfachungen beim Vollzug des Bundesgesetzes über das
bäuerliche Bodenrecht“ erstellt wurde, basierte überwiegend auf einem Gutachten,
das bei einem auf das Thema spezialisierten Anwalt in Auftrag gegeben worden war.
Kern dieses Gutachtens waren elf mögliche Massnahmen von primär technischer Natur,
welche sich auf spezifische Bereiche des landwirtschaftlichen Boden- und Pachtrechts
bezogen und die vorgeschlagen wurden, um den administrativen Aufwand beim Vollzug
des bäuerlichen Bodenrechts (BGBB) und des Bundesgesetzes über die
landwirtschaftliche Pacht (LPG) zu reduzieren. Bei der Ausarbeitung der Vorschläge
waren die kantonalen Behörden miteinbezogen worden. Mitunter wurde vorgeschlagen,
dass die Beschränkung der Anzahl Miteigentumsanteile von landwirtschaftlichen
Grundstücken aufgehoben werde, da sie zu mehr administrativem Aufwand führe und
für keine Partei gewinnbringend sei. Auch die Teilung von Grundstücken entlang der
Nutzungszonen solle vereinfacht werden – so das Gutachten. Weiter enthielten die
Massnahmen Vorschläge für zusätzliche Ausnahmen von der Bewilligungspflicht, welche
gilt, wenn mit landwirtschaftlichen Grundstücken oder Gewerben gehandelt wird.
Beispielsweise solle die Einräumung eines Baurechts an Bauten und Pflanzen zu
Gunsten des Pächters eines landwirtschaftlichen Grundstücks keine Erwerbsbewilligung
mehr benötigen. Eine andere Massnahme sah vor, dass der Tausch von Grundstücken
oder Teilen eines Grundstückes gegen Land, Gebäude oder Anlagen ohne
Erwerbsbewilligung ermöglicht werde, sofern kein Aufpreis dafür bezahlt würde und die
neuen Grundstücke für die Betriebe besser geeignet seien.
Der Bericht wurde durch die Stellungnahme des Bundesrates zu den Massnahmen
komplettiert. Im Grundsatz beurteile er die einzelnen Vorschläge als sinnvoll, jedoch
erachte er den Nutzen, der aus diesen Anpassungen resultiere, als zu gering, als dass er
eine Gesetzesrevision anstossen werde. Allerdings liess er offen, bei einer
anderweitigen Überarbeitung der Gesetzgebung die hier gemachten Vorschläge noch
einmal vertieft zu prüfen. 5

POSTULAT
DATUM: 29.03.2017
LAURA SALATHE

Forstwirtschaft

Malgré la proposition de la majorité de la CEATE-CN (12 voix contre 8 et 3 abstentions)
de rejeter l'initiative parlementaire déposée par le député bernois Erich von Siebenthal
(udc, BE), le Conseil national a finalement décidé de suivre la minorité qui demandait
de soutenir cette initiative visant à mettre en place des conditions de défrichement
facilitées dans le cadre de la politique forestière 2020. Ainsi, le dépositaire du texte
veut faciliter le défrichement des forêts à des fins d'installation des exploitations de
bois en forêt. Il justifie cette demande par l'aggravation de la situation économique des
personnes travaillant dans ce secteur – le prix au mètre carré en forêt étant
considérablement plus bas que celui en zone artisanale – ainsi que par une diminution
de la pollution qui pourrait en résulter, et argumente finalement que cela pourrait
libérer du terrain en zone artisanale. La majorité de la Commission doute, quant à elle,
de l'efficacité de cette mesure pour améliorer la situation de ce secteur économique et
relève, de plus, par la voix de son rapporteur francophone Benoît Genecand (plr, GE)
que 85% de la population suisse – d'après le Monitoring socioculturel des forêts délivré
par la Confédération en 2012 – se montre opposée à un assouplissement du
défrichement en forêt. La population est, en effet, attachée à cette dernière en tant
que lieu de détente. La construction de scieries ou de fabriques en bordures des forêts
n'est donc que peu compatible avec l'opinion majoritaire qui semble émerger de la
population. De plus, les rapporteurs rappellent que, sous certaines conditions strictes,
il est possible de défricher la forêt pour y implanter des scieries. Finalement, le
rapporteur germanophone de la commission, Karl Vogler (pcs, OW), tient à souligner
que cette initiative parlementaire va à l'encontre d'un principe fondamental de

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
KAREL ZIEHLI
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l'aménagement du territoire, à savoir la séparation entre zones constructibles et non-
constructibles, d'autant plus que l'initiative ne parle pas uniquement de scieries mais
d'investissements de l'industrie du bois, laissant la porte ouverte aux différents
exploitants de ce secteur. 
Malgré tout, l'initiative parlementaire est soutenue par 102 députés contre 79 (5
abstentions). L'objet passe donc aux mains de la commission compétente du conseil
des Etats. 6

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Par 109 voix contre 59, le Conseil national a adopté le postulat déposé par Karl Vogler
(pcs, OW) pour une meilleure coordination de l'aménagement du territoire et de la
planification des transports. L'aménagement du territoire relevant prioritairement des
cantons et la planification des transports étant de la compétence de la Confédération,
une meilleure coordination à l'échelle nationale permettrait un développement plus
ciblé des infrastructures de transport ainsi qu'une diminution des coûts. Les conseillers
nationaux chargent ainsi le Conseil fédéral de leur soumettre un rapport fournissant
des solutions pour mieux coordonner ces deux domaines. Il signalera les domaines dans
lesquels il est nécessaire d'intervenir et présentera les exemples à suivre, tout en
faisant appel à des experts indépendants et à l'appui des cantons. Le Conseil fédéral
avait proposé l'acceptation du postulat. 7

POSTULAT
DATUM: 15.06.2016
DIANE PORCELLANA

Le Conseil national adopte le postulat de Karl Vogler (pcs, OW) concernant les données
géologiques relatives au sous-sol, comme le souhaitait le Conseil fédéral. Celui-ci
devra fournir un rapport sur les mesures existantes ou à aménager pour recueillir,
coordonner et réglementer de manière uniforme les informations géologiques utiles
pour l'aménagement du sous-sol. La révision de la loi sur l'aménagement du territoire
(LAT II) traite de la planification en sous-sol. Toutefois, le postulant remarque des
manquements au niveau des géodonnées disponibles, nécessaires à cette planification.
Peu de cantons disposent d'une réglementation actuelle de l'utilisation du sous-sol.
Seuls quelques-uns réglementent la saisie et l'utilisation de ces données, obligeant les
privés à fournir ces informations pour une utilisation à des fins de planification. 8

POSTULAT
DATUM: 17.03.2017
DIANE PORCELLANA

Ende November 2018 publizierte der Bundesrat einen unter Leitung des ARE erstellten
Bericht in Erfüllung eines Postulats Vogler (csp, OW), in dem er aufzeigte, wie die
Koordination der Raum- und Verkehrsplanung in Zukunft verbessert werden kann. Zur
Erstellung des Berichts wurden neben den zuständigen Bundesstellen auch Verkehrs-
und Raumplanungs-Verantwortliche in diversen Kantonen und aus der Agglomeration
Lausanne sowie die BPUK, der Städteverband, der Verband öffentlicher Verkehr (VöV),
der Raumplanungsverband EspaceSuisse und verschiedene Planungsbüros einbezogen.
Der Bericht schlussfolgert, dass die heutige Koordination zwischen der vom Bund
geprägten Verkehrsplanung und der in erster Linie den Kantonen obliegenden
Raumplanung zielführend ist und demnach keine neuen Instrumente geschaffen
werden müssen. Ebenso soll an der bestehenden Kompetenzordnung festgehalten
werden. Dennoch schlug der Bundesrat punktuelle Verbesserungen vor. Diese
beinhalten insbesondere die Stärkung des Sachplans Verkehr als Instrument der
Gesamtverkehrskoordination oder etwa auch die Intensivierung des
Erfahrungsaustausches von Verantwortlichen für Raumplanung und Verkehr auf allen
drei Staatsebenen, die stärkere Berücksichtigung von raumplanerischen und
ökologischen Auswirkungen bei der Planung raumwirksamer Verkehrsprojekte oder das
Festhalten von Qualitätskriterien für Siedlungsdichte und Siedlungsverträglichkeit in
den Richtplänen. Nicht zuletzt sollen auch Pilotprojekte und Forschungsprogramme im
Bereich der nachhaltigen Raumentwicklung und Mobilität stärker unterstützt werden. 9

BERICHT
DATUM: 30.11.2018
MARLÈNE GERBER
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Im Dezember 2018 präsentierte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung des Postulats
Vogler (csp, OW). Das ARE und swisstopo legen darin die Herausforderungen für die
teils sehr vielfältige Nutzung des Untergrundes (z.B. für Rohre oder Kabel, Gewinnung
von Bodenschätzen, Speichern von Erdgas etc.) dar. Während zum Beispiel an der
Erdoberfläche periodisch nachgeführte Planungs- und Umweltdaten ausreichend
vorhanden sind, fehlen für die Vermessung des Untergrunds überhaupt erst allgemein
gültige Normen. Dazu kommen Aufwand, Kosten und Unsicherheiten, was wiederum das
Veröffentlichen einmal gewonnener Daten behindert. Aus Sicht des Bundesrates sollte
vor allem die Koordination zwischen den verschiedenen Staatsstufen und Ämtern
verbessert werden. Das Ausarbeiten gesetzlicher Grundlagen zum Untergrund würde
aber zwecks föderaler Aufgabenteilung vor allem bei den Kantonen anfallen. Auf Stufe
Bund könnte einzig eine Teilrevision des Geoinformationsgesetzes das Erheben und
Zusammenführen geologischer Daten explizit regeln; eine entsprechende Botschaft
stellte der Bundesrat denn auch in Aussicht. Am 18. Juni 2019 schrieb der Nationalrat
das Postulat ab. 10

BERICHT
DATUM: 07.12.2018
SEAN MÜLLER
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